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BönedurchdieFolizeidirektion vorgeschriebeneKinosteuerdurch
den Bürgermeisteraufgehoben .Die Folizeidirektion hatte dieGepflogenheit
anläßlichder gemäßder Kinoverordnungnurfür einenbestimmtenZeitraum
vorgenommenenErneuerungund die Uebertragungvon MinolizenzenBei¬
träge für gemeinnützige Zwecke vorzuschreiben und von deren Leistung die
Lizenzverleihungabhängigzu machen .Gegendiese Uebunghat der Bundder

gegen
öster reichischenLichtspieltheaterStellunggenommen,desgleichenhat

diese Verfügungen der Folizeidirektion eine Reihe vonKinolizenzbesitzern

RekursebeimBürgermeisterals Landeshauptmanneingebracht.DerBürgermei-¬
ster als Landeshauptmannhat nundie angefochtemenVerfügungenderPolizei -¬

direktion aufgehoben .Maßgebendwarfür diese Entscheidung§ 5 desFinanz-¬
verfassungsgesetzesvom3 .März1922 . G.Bl . Nr .124 ,wonachEinhebung
öffentlicherAbgabenunbedingteinLandesgesetznotwendigist undinsbeson-¬
dere ganz eindeutig die Möglichkeit abgelehnt wird ,daß öffentliche Behör¬

denausAnlaßihrer Amtshandlungenfür irgendwelcheZweckeAbgabeneinhe¬
ben ,diedergesetzlichenGrundlageentbehren.
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UmzugundFlatzmusikinRudolfsheimzugunstenderKinderrettungswoche.
Sonntag ,den 13 .April . J .um 9 Uhr vormittags veranstaltet die Musiksek¬

tion der Eisenbahner„Wien- West"unter der LeitungihresKapellmeisters
HerrnKutscherfür die Kinderrettungswocheeinen Umzug ,verbundenmiteiner
PlatzmusikaufverschiedenenPlätzenRudolfsheim.

DasAbgabenteilungsgesetzunddieStatutarstädte.IndervergangenenWoche
fand in Salzburg eine Ronferenz von Vertretern der Statutarstädte statt .
DieKonferenzgenehmigteeine Denkschrift ,in der darauf verwiesenwird ,
daß durch das Finanzverfassung -und das Abgabenteilungsgesetz der Staat so
ziemlich die gesamteSteuerverwaltungin seine Handbekommenhat ,dieGe- ¬
meinden ihre finanzielle Autonomie fast vollständig verloren haben undim

wesentlichendaraufangewiesensind ,wasder Staat unddie Länderihnen
abgeben .Obwohldie Steuerertragsanteile gesetzlich festgelegt sind ,erhal - ¬
ten viele Gemeindendiese Anteile oft sehr verspätet ,so daß sichgroße
Rückständeergeben .Abgesehendavon ,sindaberauchdiebis jetztgewährten
gesetzlichenAnteilefür die LandeshauptstädteunddieStatutargemeinden,
sowieauchfür grössereIndustriegemeindenunzureichend .Eswarleider
trotzallerBemühungennichtmöglichhöhereAnteiledurchzusetzen.Die
nachteiligen Auswirkungendes Abgabenteilungsgesetzes sind nicht ausgeblie - ¬

benunddrückensichin denoft geradezuerschreckendenGebarungsab¬
gängender grösserenGemeirdenaus .Zuihrer peinlichstenUeberraschung
müssenaber die Gemeindennun sehen ,daß die Bundesregierung ,umderfinan¬
ziellen Not des Staates zu steuern ,die Abgabenertragsanteile an dieGe- ¬
meindennochweiterkürzenwill .UeberdieseGesetzesvorlage ,diefürdie
FinanzenderStatutar -undgrösserenIndustriegemeindenvoneinschneiden¬
ster Bedeutungist ,wirdschonlangeverhandelt .Leiderwurdetrotzwieder-¬
holten Ersuchensniemals eine Vertretung der Städte zu diesenVerhandlungen
beigezogen .Nachder Novelle zumAbgabenteilungsgesetz sollen dieGemein- ¬
den künftig keinen Anteil an der Einkommensteuer undBankenumsatzsteuer

erhalten ,wasbesondersfürdieStatutarstädteeinenungeheurenVerlust
bedeutet .SelbstwenndieAnteilederGemeindenunverkürztblieben ,wäre
die finanzielle Not der Statutarstädte und grösseren Industriegemeinden
nichtbeseitigt ,weilauchdiebisherigenSteuerertragsanteilenicht
genügten,umbeidenvollständigverkümmertenselbständigenSteuerungsrech¬
tender Gemeinden auch nur die allernotwendigsten Bedürfnisse zu decken .

EswirdnunvondenStatutarstädtenverlangt ,daßdieAbgabenertragsanteile
für jene Gemeinden ,die mindestens 1000 Einwohner zählen ,nicht gekürzt

werdensollen .FürdenAusgleichsfondsollennurausgesprochenländliche
GemeindeninBetrachtkommen,währendfüralleanderenGemeindendieHöhe

dieser Anteile schon im Gesetz genaubestimmtwerdenmuss .Außerdemwird
erklärt ,daßesdurchausungesetzlichist ,die denGemeindenfür dasJahr

1924gebührendenErtragsanteileauf der Grundlagedes Durchschnittesder
andUeberweisungenimJahre 1923flüssig zu machen/gefordert ,daßdenGemeinden

dieErtragsanteilesofortin vollemnachdemderzeitigenGesetzgebühren¬
denAusmaßüberwiesenwerden.FürdieEinkommensteuersolldenGemeinden
die ErhebungvonZuschlägenfreigegebenundschliesslich denGemeindenso¬
baldals möglichwiederihrefrüherefinanzielleAutonomieeingeräumt

werden .
DieseDenkschriftwurdegesternvoneinerAbordnungbestehendaus

denBürgermeisternPreis(Salzburg,Wolsegger(Klagenfurt),Resch(Linz)
unddemSekretärdesStädtebundesHonaydemBundesministerfürEinanzen
Dr .KienböcküberreichtundvondemFührerderAbordnung,demObmannder
eschäftsleitung,VizebürgermeisterEmmerling,eingehendbegründet .Bür-¬

germeisterPreis verwiesbesondersdar auf ,daßes dengroßenStädtenviel
sympathischersei ,wiederdiefrühereSteuerautonomiezuerhalten,dasie
jetzt vollständigvondenLandesregierungenabhängigsind .Bürgermeister
Wolseggerverlangte ,daßdieVertreterderStädtezudenVerhandlungenüber
dieAbgabenteilungbeigezogenwerdensollen .VizebürgermeisterReschmach¬
tedenFinanzministerdaraufaufmerksam,daßdieUeberweisungenandie

Städteoft sehr verspätetundstark gekürzterfolgen ,FinanzministerDr .
Kienböckerklärte ,daßdieRegierungunterkeinenUmständendieNovelle
zumAbgabenteilungsgesetzzurückziehenkönne.EsmüsseunbedingteinBe¬
tragvonungefähr500MilliardenKronendemBundzurVerfügunggestellt
werden ,wasnurdurcheineAenderungdesAbgabenteilungsgesetzesmöglich
sei .Essei auchunmöglich ,daßzur EinkommensteuervondenGemeindenZu¬
schlägeeingehobenwerdenkönnen,dadieseSteuerohnehinschonsehrhoch
sei .DieRegierungseiabergernebereit ,vondenVertreternderStädte
positiveVorschlägezurNovellierungdesgeltendenAbgabenteilungsgesetzes
entgegenzumehmenErwerdeübrigensnochvorOsterndemStädtebundauf
dieDenkschriftderStatutargemeindenantworten.

StrassenbahnverkehrzurFreudenau.WegenderimZugebefindlichenInstand-¬
setzungsarbeitenauf der RotundenbrückemüssenbeimerstenFrühlings-Mee-¬
tinginderFreudenaudieZügederLinie81in ihrerRückfahrtvonder
FreudenauüberSchlachthausbrücke- Erdbergerstrasse -Fandstrasse-Haupt-¬
strasse- StubenringzumKaiabgelenktwerden.DieZügederPinieHver-¬
kehrenzurHauptalleeundfindenbeiderRotundenbrückeAnschlußandie
Fendellinie 78 „Rotundenbrücke-Freudenau“.VomRingwirdein Teil .der
LinieJ zur Freudenaugeführt .r
DieRanalräumungsfebührenfürAprilgDieKanalräumungsgebührenerfahren
für den MonatApral 1924keine Veränderunggegenüberden Vormonatenund

betragendaherdas20fachedesAugustmonatszinses1914.
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DieBezugsregelungder städtischenAngestellten .Heutevormittags
referirte .AmtsführenderStadtratSpeiserimgemeinderätlichenAus
schussefür Dersonalangelegenheitenüberdie Anträgebezüglichder
ReguligungderAngestellten.DieVprlagewurdeangenommenundgelagt
der morgenum 4 UhrstattfindendenSitzungdes Stadtsenatsund

indersichanschliessendenGemeinderatssitzungzurBeratung.
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